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Entscheidend ist nun, dass die konkrete Umsetzung des deutschen Nachhaltigkeits- und 
Resilienzbeitrags in seinem nationalen Auktionsregime erstens im Einklang mit dem NZIA-Text 
erfolgt, um spätere Anpassungen nach Inkrafttreten des Gesetzes zu vermeiden. Zweitens muss 
die Methodik der Auktionen so gestaltet sein, dass sie die größtmögliche Hebelwirkung für eine 
unabhängige und resiliente heimische Solarindustrie entfalten und die Förderung der Nachhaltigkeit 
maximieren kann.
Konkret muss ein Förderinstrument, das auf die Stärkung der Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit 
von EU-Net-Zero-Wertschöpfungsketten abzielt, Folgendes berücksichtigen:

1) Beitrag zur Nachhaltigkeit als Zulassungskriterium: Ein starkes Gewicht für das 
Kriterium des COz-Fußabdrucks - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil der 
europäischen Industrie.

2) Beitrag zur Resilienz als Zulassungskriterium: Eine Definition von Widerstandsfähigkeit, 
die im ersten Maße die europäische Industrie unterstützt, ohne das Gesamtziel des EE- 
Ausbaus mit erneuerbaren Energien zu gefährden.

3) Nachweis zur Einhaltung sozialer und menschenrechtlicher Standards als 
Zulassungskriterium: Freiwillige Multi-Stakeholder-Initiativen von Unternehmen sind als 
Nachweis nicht ausreichend. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben z.B. bzgl. 
Zwangsarbeit sollte durch Kontrollen der Zollbehörden anhand entsprechender 
Protokolle zur Nachverfolgung regelmäßig geprüft werden.

Die im Rahmen des NZIA geschaffen Möglichkeiten, Zulassungskriterien sowie Förderungen für 
besonders nachhaltige und zur Resilienz beitragende Produkte von bis zu 30% zu vergeben, sollte 
im vollen Maße von der deutschen Bundesregierung genutzt werden. Dabei sollten die Kriterien 
effizient und einfach umzusetzen sein. Wir schlagen vor, insbesondere den Carbon-Footprint und 
die Resilienz als maßgebliche Präqualifikation und Award-Kriterien einzusetzen.

Nachhaltigkeit und Resilienz als Zulassungskriterium empfehlen wir vor allem deswegen, da jene 
die effektivsten Instrumente sind, die heimische Solarindustrie zu stärken und WTO-konforme 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Dabei sollte Resilienz als Präqualifikation so gestaltet 
werden, dass Länder ausgeschlossen sind, von denen wir mehr als 50% abhängig sind. Dies lässt 
ausreichend Spielraum für Diversifikation der Lieferkette und unterstützt den Aufbau von 
Produktionskapazitäten. Gleichzeitig kann die Installation von PV-Anlagen ungehindert fortgesetzt 
werden. Zusätzlich empfehlen wir, den Carbon Footprint eines Moduls als Zulassungskriterium zu 
nutzen und hierbei auf das global anerkannte Verfahren von EPEAT zurückzugreifen und als 
Mindestgrenzwert für die Zulassung 630 kgCO2e/kWp festzulegen. Anhand der untenstehenden 
Tabelle finden Sie unseren Vorschlag detailliert ausgearbeitet, inwiefern neben den festzulegenden 
Zulassungskriterien auch die Award-Kriterien gestaltet werden können.

Gerne möchten wir einen Beitrag zur Resilienz in Europa und Deutschland leisten. Wir freuen uns 
auf einen zeitnahen Austausch mit Ihnen zu unserem Vorschlag.




